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mittels einer Abtransportvorrichtung (8) von der 
Baubox (1) abtransportiert wird, und wobei das nicht 
verfestigte Partikelmaterial (3) in der Baubox (1) 
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entpacken zumindest eines mittels eines 

generativen Fertigungsverfahrens hergestellten Bauteils (2) aus einer Partikelma­

terial-Schüttung aus nicht verfestigtem Partikelmaterial (3), wobei das nicht verfes­

tigte Partikelmaterial (3) gemeinsam mit dem zumindest einen Bauteil (2) in einer, 

in Vertikalrichtung nach oben geöffneten und durch einen oberen Rand (6), sowie 

nach unten durch eine Bodenplatte (4), sowie seitlich durch eine Umwandung (5) 

begrenzte, Baubox (1) angeordnet ist, wobei das nicht verfestigte Partikelmaterial 

(3) fluidisiert wird und das zumindest eine Bauteil (2) mittels einer Abtransportvor­

richtung (8) von der Baubox (1) abtransportiert wird, und wobei das nicht verfes­

tigte Partikelmaterial (3) in der Baubox (1) verbleibt.

Fig. 2
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entpacken zumindest eines mittels eines 

generativen Fertigungsverfahrens hergestellten Bauteils aus einer Partikelmate­

rial-Schüttung aus nicht verfestigtem Partikelmaterial.

Die Fertigung von Bauteilen mittels generativer Verfahren, wie dem 3D-Druck, Ra­

pid Prototyping und deren Äquivalenten, genießt den Ruf komplexe Geometrien 

und Bauteileigenschaften realisieren können, welche mit z.B. Guss- oder Umform­

verfahren nicht herstellbar wären. Dabei erfolgt der generative Aufbau bzw. Druck­

vorgang meistens innerhalb eines Fertigungsbehälters, oder auch Baubox ge­

nannt, durch schichtweises, lokales Verbinden eines Partikel- bzw. Pulvermateri­

als mittels eines Haftvermittlers und/oder Lasers und/oder einer Wärmequelle 

und/oder Elektronenstrahlquelle. Die entstehenden Bauteile werden dabei oftmals 

auf einer höhenverstellbaren Bauplattform nach unten um jeweils eine Schichtlage 

abgesenkt und der nicht verfestigte Materialanteil des Partikelmaterials umgibt da­

bei die entstandenen Bauteile. Nach dem Fertigungsvorgang ist die Baubox somit 

mit verfestigtem Partikelmaterial, also dem Bauteil, sowie nicht verfestigtem Parti­

kelmaterial zumindest teilweise gefüllt. Dem Fachmann sind diese additiven Ferti­

gungsverfahren hinreichend bekannt.

Im Anschluss an die Fertigung müssen die Bauteile vom Pulvermaterial bzw. dem 

Partikelmaterial befreit werden, wofür dem Fachmann eine Reihe von bekannten 

Verfahren zur Verfügung stehen. Das Entfernen des nicht verfestigten Partikelma­

terials wird auch als Entpacken bezeichnet und kann z.B. durch Absaugen erfol­

gen, was jedoch mit sehr hohem Arbeitsaufwand verbunden ist. Auch das Ausbla­

sen des nicht verfestigen Partikelmaterials kann aufgrund hoher Staubentwicklung 

oft nicht umgesetzt werden.
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In der EP 3036088 B1 wird ein Verfahren zum Entpacken vorgestellt, wobei die 

Bauteile mit dem nicht verfestigten Partikelmaterial auf einer Bauteilplattform an­

geordnet sind, und wobei ein Hilfsrahmen dazu verwendet wird die Bauteile und 

das nicht verfestigte Partikelmaterial von unten her aufzunehmen und gemeinsam 

mit dem Hilfsrahmen von der Baubox zu entfernen. Daran anschließend erfolgt 

das Entpacken über einer Partikelmaterial-Auffangvorrichtung durch Ablassen des 

nicht verfestigten Partikelmaterials nach unten.

Auch in der EP 1192040 B1 wird zum Entfernen des nicht verfestigten pulverförmi­

gen Materials der Träger bzw. die Bauplattform nach oben angehoben und das 

unverfestigte Pulvermaterial im Bereich des Randes des Behälters bzw. der Bau­

box mechanisch, durch z.B. Bürsten, oder durch Absaugen oder Wegblasen ent­

fernt.

In der Regel sind die bekannten Maßnahmen zum Entpacken jedoch mit hohem 

zeitlichen und/oder personellem Aufwand verbunden, da die Baubox während des 

Entfernens des Partikelmaterials nicht für die Fertigung zur Verfügung steht. Au­

ßerdem kann ein erheblicher Aufwand an Platz und/oder zusätzliche Vorrichtun­

gen erforderlich sein um die Baubox von den Bauteilen und dem nicht verfestigen 

Partikelmaterial zu befreien und den Entpackvorgang an einem anderen Ort zu be­

werkstelligen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, die Nachteile des Standes der Tech­

nik zu überwinden und ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mittels derer ein 

Benutzer in der Lage ist, ein relativ einfaches, schnelles und kostengünstiges Ent­

packen von zumindest einem Bauteil vorzunehmen. Das erfindungsgemäße Ver­

fahren ist darüber auch auf einfache Weise automatisierbar, wodurch sich Vorteile 

hinsichtlich Zeitersparnis, Kosteneffizienz, Bedienersicherheit und/oder Bauteil­

qualität ergeben. Ferner lassen sich mit dem erfindungsgemäßen Verfahren der 

Reinigungsaufwand der produzierten Bauteile reduzieren, sowie die Beschaffen­

heit der Bauteiloberflächen hinsichtlich Rauigkeit verbessern.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemäß den Ansprüchen gelöst.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entpacken zumindest eines mittels eines 

generativen Fertigungsverfahrens hergestellten Bauteils aus einer Partikelmate­

rial-Schüttung aus nicht verfestigtem Partikelmaterial, wobei das nicht verfestigte 

Partikelmaterial gemeinsam mit dem zumindest einen Bauteil in einer, in Vertikal­

richtung nach oben geöffneten und durch einen oberen Rand, sowie nach unten 

durch eine Bodenplatte, sowie seitlich durch eine Umwandung begrenzte, Baubox 

angeordnet ist, wobei das nicht verfestigte Partikelmaterial fluidisiert wird und das 

zumindest eine Bauteil mittels einer Abtransportvorrichtung von der Baubox ab­

transportiert wird, und wobei das nicht verfestigte Partikelmaterial in der Baubox 

verbleibt.

Somit wird eine relativ einfache und kostengünstige Lösung geschaffen um das 

zumindest eine Bauteil von der Baubox zu entfernen und zugleich von nicht ver­

festigtem Partikelmaterial zu befreien. Die Abtransportvorrichtung kann dabei in 

Vertikalrichtung und/oder Horizontalrichtung dreh- und verschiebbar ausgeführt 

sein. Es sind hierbei neben dem Fachmann bekannten hängenden Kranvorrichtun­

gen auch die Verwendung von flurgebundenen oder auch automatisierten Ab­

transportvorrichtungen und insbesondere eines Abtransportroboters denkbar. Es 

ist auch denkbar, dass als Abtransportvorrichtung zumindest eine Unterdruckvor­

richtung zum Einsatz kommt, welche das zumindest eine Bauteil bevorzugt von 

oben mittels z.B. eines Saugnapfs kontaktiert und somit bauteilschonend abtrans­

portiert. Die Abtransportvorrichtung ist nicht mit der Baubox verbunden und kann 

demnach während des Fertigungsprozesses von der Baubox entfernt werden.

Ebenso kann die Abtransportvorrichtung derart ausgebildet sein um Bewegungen, 

insbesondere periodische Bewegungen, in Vertikal- und/oder Horizontalrichtung 

bzw. um eine Vertikal- und/oder Horizontalachse mit dem zumindest einen Bauteil 

auszuführen. Bevorzugt ist die Abtransportvorrichtung dazu ausgebildet, dass die 

periodischen Bewegungen ungerichtet, also im Wesentlichen durch Vibrieren oder 

Rütteln, erfolgen können und durch eine Vertikal- und/oder Horizontalbewegung 

überlagert werden können.
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Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass vor dem Abtransport das zumindest 

eine Bauteil, zur Reinigung und/oder Verbesserung der Oberflächenbeschaffen­

heit der Bauteiloberfläche, mittels der Abtransportvorrichtung zumindest teilweise 

innerhalb des nicht verfestigten fluidisierten Partikelmaterials bewegt wird.

Die Bewegung des zumindest einen Bauteils erfolgt somit relativ zum, das Bauteil 

zumindest teilweise umgebenden, nicht verfestigten fluidisierten Partikelmaterial. 

Das nicht verfestigte fluidisierte Partikelmaterial übt während der Bewegung des 

zumindest einen Bauteils eine Kraft auf die Bauteiloberfläche aus. In Verbindung 

mit der abrasiven Wirkung des nicht verfestigten fluidisierten Partikelmaterials 

kann dabei eventuell an der Bauteiloberfläche anhaftendes, nicht erwünschtes 

Partikelmaterial entfernt werden. Hierdurch kann eine Reinigung der Bauteilober­

fläche erzielt werden und das abgelöste Partikelmaterial der Bauteiloberfläche ver­

bleibt innerhalb der Baubox. Somit kann eine Art Schleifwirkung der Bauteilober­

fläche erzielt werden. Hierdurch kann die Rauigkeit der Bauteiloberfläche wesent­

lich herabgesetzt werden und etwaiger Nacharbeitsaufwand des zumindest einen 

Bauteils reduziert werden.

Es kann auch vorgesehen sein, dass die Bewegung des zumindest einen, zumin­

dest teilweise innerhalb des fluidisierten Partikelmaterials angeordneten, Bauteils 

mittels der Abtransportvorrichtung von einer periodischen ungerichteten Bewe­

gung überlagert wird.

Eine ungerichtete Bewegung, wie etwa eine Rüttel- oder Vibrationsbewegung in­

nerhalb des fluidisierten Partikelmaterials, des Bauteils kann die Abrasionswirkung 

der Relativbewegung des zumindest einen Bauteils, welche zumindest teilweise 

innerhalb des umgebenden, nicht verfestigten fluidisierten Partikelmaterials erfolgt, 

erhöhen.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass vor dem Abtransport das zumindest 

eine Bauteil zur Reinigung mittels der Abtransportvorrichtung um eine Hori­

zontachse zumindest um 90° gedreht wird.
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Durch eine Drehung bzw. Verkippung des zumindest einen Bauteils um zumindest 

90° können etwaige Ablagerungen von nicht verfestigtem Partikelmaterial, welche 

sich in Ausnehmungen und/oder Hinterschneidungen des Bauteils während des 

Fertigungsprozesses gebildet haben, vom Bauteil effizient entfernt werden. Das 

lose, nicht verfestigte Partikelmaterial fällt durch die Drehbewegung des zumindest 

einen Bauteils in die Baubox und geht hierdurch nicht verloren. Weiters können 

hierdurch eventuelle nachgelagerte Reinigungsschritte reduziert werden.

Weiters kann es zweckmäßig sein, wenn der Abtransport des zumindest einen 

Bauteils mittels einer als Greifvorrichtung ausgeführten Abtransportvorrichtung er­

folgt

Durch die Verwendung einer Greifvorrichtung kann das zumindest eine Bauteil zu­

mindest zeitweilig form- und/oder kraftschlüssig kontaktiert und von der Baubox in 

Vertikal- und/oder Horizontalrichtung abtransportiert werden. Das Aufnehmen des 

zumindest einen Bauteils kann somit von oben, aber auch seitlich bzw. sogar von 

unten mittels der Abtransportvorrichtung auf relativ einfache Weise bewerkstelligt 

werden. Die Abtransportvorrichtung kann demnach dazu verwendet werden das 

zumindest eine Bauteil innerhalb oder auch oberhalb der Baubox zu kontaktieren 

und somit aus bzw. von der Baubox abzutransportieren. Auf diese Weise wird eine 

hohe Versatilität in Bezug auf die räumlichen Gegebenheiten der Fertigungsein­

richtung ermöglicht und der Einsatz einer automatisierten Abtransportvorrichtung 

vereinfacht.

Auch die vor dem Abtransport möglichen Verfahrensschritte der Reinigung der 

Bauteiloberfläche, sowie eine Drehung des Bauteils um eine Horizontalachse kann 

mittels der als Greifvorrichtung ausgeführten Abtransportvorrichtung besonders ef­

fizient durchgeführt werden.

Das Fluidisieren des nicht verfestigten Partikelmaterials kann auf verschiedene Ar­

ten erfolgen und erleichtert das Abfließen des nicht verfestigen Partikelmaterials 

vom zumindest einen Bauteil. Unter Fluidisieren ist im Kontext dieser Anmeldung 

die Ausbildung eines Fließbetts oder Wirbelschicht des nicht verfestigen Partikel­

materials zumindest im Bereich um das zumindest eine Bauteil gemeint, wodurch
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das Kontaktieren bzw. Ergreifen der Bauteile erleichtert wird. Weiters wird durch 

das Fluidisieren die sogenannte Brückenbildung von nicht verfestigtem Partikel­

material, welche durch lokales Abfließen von losem Partikelmaterial auftreten 

kann, effizient vermindert. Das nicht verfestige Partikelmaterial kann somit nach 

dem Entpacken und Abtransport des zumindest einen Bauteils in der Baubox ver­

bleiben.

Ferner kann vorgesehen sein, dass das Fluidisieren des nicht verfestigen Partikel­

materials durch Einblasen oder Einpressen eines Fluids, bevorzugt Luft, erfolgt.

Als Fluid sind Gase oder Gasgemische und bevorzugt Luft denkbar, welches je 

nach verwendetem Partikelmaterial auch vorgeheizt oder gekühlt sein kann. Die 

Eintrittsöffnungen können dabei die Umwandung und/oder die Bodenplatte der 

Baubox durchdringend angeordnet sein. Die Anzahl und Anordnung der Eintritts­

Öffnungen sollte vom Fachmann je nach Größe der Baubox und/oder der zu ferti­

genden Bauteile gewählt werden.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass das Fluid an zumindest einer Eintritts­

öffnung, bevorzugt von unten, in die Baubox geleitet wird.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn das Fluid seitlich aber auch im Wesentli­

chen von unten in die Baubox derart eingeleitet wird, dass es das nicht verfestigte 

Partikelmaterial nach oben hin zumindest teilweise durchströmt. Hierbei kann eine 

besonders gute Auflockerung des nicht verfestigten Partikelmaterials erreicht wer­

den, wodurch ein Kontaktieren und Abtransport des zumindest einen Bauteils be­

günstigt wird. Das Fluid kann ebenso eingeblasen oder eingepresst, also durch 

z.B. einen Kompressor druckunterstützt, werden. Die zumindest eine Eintrittsöff­

nung kann verschließbar und/oder als Rückschlagventil ausgebildet sein, wodurch 

ein unbeabsichtigtes Eindringen des nicht verfestigen Partikelmaterials in die Zu­

fuhrleitung verhindert werden kann.

Vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß welcher vorgesehen sein kann, dass 

das Fluidisieren durch Einbringen von Schwingungen mittels zumindest eines
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Schwingungsgebers direkt und/oder indirekt in das nicht verfestigte Partikelmate­

rial erfolgt.

Das nicht verfestigte Partikelmaterial kann dabei mittels zumindest eines externen 

Schwingungsgebers direkt in Schwingung versetzt werden und/oder das nicht ver­

festigte Partikelmaterial in der Baubox indirekt in Schwingung versetzt werden. Im 

Falle der direkten Schwingungseinleitung, wird zumindest ein Schwingungsgeber 

im Nahbereich von 2 bis 20 cm zum Bauteil in das nicht verfestigte Partikelmate­

rial eingeführt. Der einzuführende externe Schwingungsgeber kann dabei z.B. 

stab-, schnecken- und/oder rohrförmig ausgebildet sein. Durch Rotations- und/o­

der Translationsbewegungen des Schwingungsgebers wird das nicht verfestigte 

Partikelmaterial in Schwingung versetzt und fluidisiert. Ebenso ist ein Schwin­

gungsgeber vorstellbar, welcher über periodische Volumenänderung, das heißt 

durch periodische Expansion und Kontraktion, die Schwingungen erzeugt. Ein der­

artiger Schwingungsgeber kann beispielsweise als Aufblasvorrichtung oder auch 

mittels piezoelektrischer Aktuatoren realisiert werden.

Der externe Schwingungsgeber kann jedoch auch alternativ dazu, oder in Kombi­

nation mit zumindest einem in das nicht verfestigte Partikelmaterial eingeführten 

Schwingungsgeber, mit der Baubox gekoppelt sein. Das nicht verfestigte Partikel­

material in der Baubox wird somit indirekt in Schwingung versetzt und folglich über 

den gesamten Inhalt der Baubox weitestgehend gleichmäßig fluidisiert. Dem Fach­

mann wird hierbei deutlich, dass eine Schwing- bzw. Rüttelbewegung mit geeigne­

ter Frequenz dazu geeignet ist das lose nicht verfestigte Partikelmaterial in ein rie­

selfähiges und damit lockeres, fluidisiertes Partikelmaterial zu überführen. Die re­

lativ einfachen konstruktiven Maßnahmen können zudem kostengünstig realisiert 

werden. Es ist ferner möglich, dass die Abtransportvorrichtung in das nicht verfes­

tigte fluidisierte Partikelmaterial eindringt und das zumindest eine Bauteil zum Ab­

transport kontaktiert.

Ferner ist denkbar den externen Schwingungsgeber als fluiddurchströmtes Rohr 

bzw. Lanze auszuführen. Hierdurch kann das nicht verfestigte Partikelmaterial lo­

kal nicht nur durch die mechanischen Schwingungen des Schwingungsgebers,
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sondern zudem auch durch das eingeblasene bzw. eingepresste Fluid in ein Fließ­

bett übergeführt werden, was für komplex gestaltete Geometrien von Vorteil sei 

kann.

Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass eine in Vertikalrichtung verschieb­

bare Verstellvorrichtung, umfassend eine mit der Verstellvorrichtung koppelbare 

und mit verschließbaren Ablassöffnungen versehene Hubplatte, in Vertikalrichtung 

nach oben verschoben wird, wobei das nicht verfestigte Partikelmaterial durch die 

Ablassöffnungen der Hubplatte in die Baubox abfließt und von dieser aufgefangen 

wird. Die Hubplatte kann hierbei z.B. als Gitter ausgeführt sein. Die Verstellvorrich­

tung kann stirn- und/oder längsseitig an der Innenseite der Umwandung angeord­

net sein. Die Verstellvorrichtung kann dabei Hebelarme aufweisen auf welchen die 

Hubplatte angeordnet ist. Ebenso ist eine Verstellvorrichtung, welche z.B. durch 

eine Hubvorrichtung mittels Hubzylindern an der Bodenplatte angeordnet ist, vor­

stellbar, um die Hubplatte in Vertikalrichtung nach oben bzw. unten zu verschie­

ben.

Die Verstellvorrichtung kann zudem dazu verwendet werden die Hubplatte wäh­

rend des Fertigungsprozesses abzusenken. Ferner sollten die Ablassöffnungen 

der Hubplatte zumindest für die Dauer des Fertigungsprozesses verschließbar 

sein können. Im Falle einer Ausbildung der Hubplatte als Gitter ist es vorteilhaft, 

wenn ein zweites Gitter als zum ersten Gitter verschiebbares Gitter in Axialrich­

tung benachbart angeordnet ist, wodurch ein Verschlussmechanismus des ersten 

Gitters ausgebildet wird. Um das zumindest eine Bauteil während des Entpackvor­

gangs, respektive den Abtransport desselben, für die Abtransportvorrichtung einfa­

cher kontaktierbar zu machen, ist es von Vorteil wenn die Ablassöffnungen hierzu 

geöffnet werden wodurch das fluidisierte nicht verfestigte Partikelmaterial in die 

Baubox abfließen kann.

Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn die Hubplatte in Vertikalrichtung zumin­

dest bis zum oberen Rand der Umwandung der Baubox verschoben wird und zu­

mindest das zumindest eine Bauteil von der Abtransportvorrichtung oberhalb der 

Baubox aufgenommen und abtransportiert wird.
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Hierdurch wird ein einfaches, rasches und sicheres Abtransportieren des zumin­

dest einen Bauteils gewährleistet. Insbesondere ein seitliches Aufgreifen bzw. 

Kontaktieren des zumindest einen entpackten Bauteils und/oder der Hubplatte 

wird hiermit deutlich erleichtert, was zu einer Erhöhung der Prozessgeschwindig­

keit, oder auch dem Einsatz von automatisierten Abtransportvorrichtungen beitra­

gen kann.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass das zumindest eine Bauteil nach dem 

Anheben über den oberen Rand der Baubox auf der Hubplatte verbleibt und ge­

meinsam mit der Hubplatte von der Abtransportvorrichtung abtransportiert wird. 

Der Abstand der Hubplatte zum oberen Rand sollte zumindest so groß sein, dass 

die Unterseite der Hubplatte für die Abtransportvorrichtung zugänglich ist.

Ein seitliches Aufnehmen der Hubplatte, jedoch auch ein Aufnehmen von oben, 

wird dadurch signifikant vereinfacht. Ebenso wird der Einsatz von Flurfördergerä­

ten als Abtransportvorrichtungen erleichtert. Das zumindest eine entpackte Bauteil 

kann mit der Hubplatte für anschließende Verfahrensschritte, wie etwa Reinigun­

gen bzw. Abblasen der Bauteile, aber auch in ein Zwischenlager abtransportiert 

werden.

Weiters kann vorgesehen sein, dass nach dem Abtransport der Hubplatte und des 

zumindest einen Bauteils eine andere Hubplatte mit der verschiebbaren Verstell­

vorrichtung gekoppelt wird.

Dies erlaubt speziell bei mehreren Bauteilen auf der Hubplatte einen raschen Ab­

transport der Bauteile. Die koppelbare Ausführung der Hubplatte ermöglicht ferner, 

dass eine zweite Hubplatte an die Stelle einer ersten, abtransportierten Hubplatte 

bewegt wird und mit der Verstellvorrichtung gekoppelt wird. Der Fachmann er­

kennt, dass hier eine deutliche Reduktion der Gesamtprozesszeit erzielt werden 

kann.

Gemäß einer besonderen Ausprägung ist es möglich, dass im Anschluss an den 

Abtransport des zumindest einen Bauteils ein Verkippvorgang erfolgt, wobei die 

Baubox um einen Winkel von zumindest 90° um eine horizontale Verkippachse
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gekippt wird. Durch die zuvor beschriebenen, im Wesentlichen innerhalb der Bau­

box erfolgten Verfahrensschritte des Entpackens, befindet sich das gesammelte 

nicht verfestigte Partikelmaterial in der Baubox. Der Verkippvorgang dient zum 

„Auskippen“ dieses nicht verfestigten Partikelmaterials in einen Auffangbehälter.

Der Verkippvorgang ist ein relativ einfach zu realisierender Verfahrensschritt, wel­

cher konstruktiv einfach und kostengünstig zu realisieren ist. Es kann vorteilhaft 

sein, wenn nach dem Verkippvorgang ein Ausblasen, Absaugen oder ähnlicher 

Reinigungsschritt der Baubox erfolgt, um den nächsten Fertigungsprozess in der 

Baubox behinderungsfrei durchführen zu können. Nach dem Verkippvorgang wird 

die Baubox wieder in die ursprüngliche Lage zurückgekippt und der nächste Ferti­

gungsprozess kann vorgenommen werden. Es ist dabei von untergeordneter Be­

deutung ob die Hubplatte während des Verkippvorganges mit der Verstellvorrich­

tung gekoppelt ist, oder mit dem zumindest einen Bauteil abtransportiert wurde. Im 

Falle der gekoppelten Verstellvorrichtung ist es jedoch vorteilhaft, wenn die Hub­

platte zumindest über den Rand der Baubox angehoben wurde, damit das nicht 

verfestigte Partikelmaterial ungehindert in den Auffangbehälter abfließen kann. 

Dies hat zudem den Vorteil, dass die Staubentwicklung bzw. ein unbeabsichtigtes 

seitliches Herausfließen des gesammelten nicht verfestigten Partikelmaterials re­

duziert werden kann. In diesem Fall kann die Hubplatte als Einfüllhilfe und räumli­

che Begrenzung fungieren, wodurch eine Trichterwirkung erzielt wird.

Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass der 

Verkippvorgang mittels zumindest einer Manipulatorvorrichtung durchgeführt wird.

Als Manipulatorvorrichtung sind hierbei nicht mit der Baubox verbundene, zu einer 

Kraft- bzw. Momentenübertragung auf die Baubox geeignete Maschinen bzw. Ma­

schinenkomponenten gemeint. Insbesondere fallen hierunter Maschinen wie Stap­

ler oder auch Robotervorrichtungen. Die Manipulatorvorrichtung kann mehrach­

sige Bewegungen ausführen, wodurch die Verkippung der Baubox um eine belie­

bige Achse ermöglicht wird.
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Die Verkippachse kann eine beliebige Raumachse sein. Bevorzugt liegt die Ver­

kippachse entlang und/oder quer zur Bodenplatte der Baubox. Eine solche hori­

zontale Verkippachse kann auch entlang bzw. parallel zu einer der Kanten der 

Umwandung mit der Bodenplatte verlaufen. Es ist jedoch auch denkbar, dass die 

Verkippachse schräg verläuft und die Baubox nur tangiert, wodurch die Baubox 

durch die Verkippung räumlich betrachtet eine Schräglage einnimmt und das nicht 

verfestigte Partikelmaterial in einer Ecke der Baubox zusammenfließen kann.

Durch das Verkippen der Baubox um eine beliebige Raumachse kann erreicht 

werden, dass das rieselfähige, nicht verfestigte Partikelmaterial mit reduzierter 

Staubentwicklung und/oder Streuverlusten in den Auffangbehälter gekippt werden 

kann. Dies kann die Sauberkeit und somit Prozesssicherheit erhöhen.

Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn die Abtransportvorrichtung als Manipula­

torvorrichtung zur Verkippung der Baubox verwendet wird.

Die Verwendung der zuvor beschriebenen Abtransportvorrichtung als Manipulator­

vorrichtung reduziert den maschinellen Aufwand und bietet somit kosten- und zeit­

technische Vorteile.

Insbesondere kann es vorteilhaft sein, wenn als Manipulatorvorrichtung ein Kop­

pelmittel mit der Baubox zumindest zeitweilig verbunden wird und durch Bewe­

gung des Koppelmittels die Baubox um die Verkippachse gekippt wird. Das Kop­

pelmittel kann z.B. durch eine oder mehrere Ketten und/oder Seile und/oder Ha­

ken ausgebildet sein. Das Koppelmittel ist mit der Baubox Aufnahmeelemente ver­

bindbar, welche zum Koppelmittel form- und/oder funktionskomplementär ausge­

bildet sind. Wie zuvor beschrieben kann das Koppelmittel bzw. die Manipulatorvor­

richtung auch durch die Abtransportvorrichtung ausgebildet sein, wodurch sich auf 

einfache Weise ein Verkippvorgang einleiten lässt, welcher besonders zeit- und 

kosteneffizient ist.

Ferner kann vorgesehen sein, dass als Manipulatorvorrichtung ein Druckmittel mit 

der Bodenplatte der Baubox gekoppelt wird und die Baubox um die Verkippachse 

gekippt wird.
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Auch in dieser Ausführungsform ist es denkbar, dass als Manipulatorvorrichtung 

bzw. Druckmittel die zur Verkippung der Baubox erforderliche Vertikal- und/oder 

Querkraft durch die Abtransportvorrichtung ausgebildet wird. Das Druckmittel kann 

jedoch auch eine separate Einheit, wie z.B. einen oder mehrere Hydraulikzylinder 

umfassen, was besonders bei sehr schweren Lasten und/oder hoher Präzision 

vorteilhaft sein kann.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass der Verkippvorgang der Baubox zu­

mindest zwei Mal durchgeführt wird. Die Baubox wird dabei aus der relativen End­

position des Verkippvorgangs zumindest teilweise zurück in Richtung der Aus­

gangsposition gekippt, also nicht notwendigerweise bis ganz in die Ausgangsposi­

tion.

Hierdurch kann erreicht werden, dass eventuell an den Innenflächen der Baubox 

anhaftendes nicht verfestigtes Partikelmaterial gelöst wird und durch den zumin­

dest zweiten Verkippvorgang in den Auffangbehälter abfließen kann.

Vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß welcher vorgesehen sein kann, dass 

der Verkippvorgang stoßweise durchgeführt wird. Das stoßweise bzw. ruckartige 

Verkippen der Baubox um die Verkippachse erlaubt eine verbesserte Sammlung 

des nicht verfestigen Partikelmaterials im Innenbereich der Baubox, welcher wäh­

rend des Verkippvorgangs in Vertikalrichtung zuunterst angeordnet ist.

Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass der Schwingungsgeber während 

des Verkippvorgangs mit der Baubox gekoppelt ist und das nicht verfestigte Parti­

kelmaterial durch Aufbringen von Schwingungen von der Baubox gelöst wird.

Durch die beschriebene Maßnahme kann die Effizienz der Sammlung des nicht 

verfestigten Partikelmaterials im Innenbereich der Baubox erhöht werden. Der Auf­

wand für eine etwaige Reinigung der Baubox kann damit reduziert werden.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren können somit mehrere Bauteile in der selben 

und/oder unterschiedlichen horizontalen und/oder vertikalen Ebenen innerhalb der 

Baubox angeordnet sein. Die Bauteile können auch zueinander versetzt angeord-
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net mittels generativem Fertigungsverfahrens hergestellt werden um die Pa­

ckungsdichte der Bauteile innerhalb der Baubox zu erhöhen. Ferner können bei 

der Fertigung des zumindest einen Bauteils sogenannte Stütz- und/oder Hal­

testrukturen mitausgebildet werden, welche beim Abtransport des zumindest einen 

Bauteils im Wesentlichen innerhalb der Baubox verbleiben.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn mit dem Bauteil während des Ferti­

gungsverfahrens ausgebildete Stützstrukturen während des Fluidisierens des nicht 

verfestigten Partikelmaterials eine Berührung der Bauteile untereinander, und so­

mit eine mögliche Beschädigung, verhindern. Die Stützstrukturen geben eine Re­

lativposition der Bauteile zueinander in Vertikal- und/oder Horizontalrichtung wäh­

rend des Fluidisierens vor, sind jedoch derart filigran ausgebildet, dass sie sich 

beim Abtransport von dem zumindest einen Bauteil weitestgehend lösen bzw. ein­

fach abgebrochen werden können. Auf diese Weise kann die Qualität der Bauteile 

erhöht werden und die Stützelemente verbleiben beim nicht verfestigten Partikel­

material in der Baubox, welches für eine Wiederaufbereitung herangezogen wer­

den kann.

Analog dazu hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn während des Fertigungs­

verfahrens Haltestrukturen am zumindest einen Bauteil mitausgebildet werden, 

welche das zumindest eine Bauteil von der Hubplatte bzw. der Bodenplatte beab- 

standen. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass beim Fluidisieren etwaige 

Ablassöffnungen für das nicht verfestigte Partikelmaterial freibleiben und/oder das 

zumindest eine Bauteil leichter von der Abtransportvorrichtung aufgenommen wer­

den kann. Die Haltestrukturen können auf der Bodenplatte bzw. der Hubplatte zu­

erst in einer Höhe gefertigt werden, welche zumindest der Höhe der Abtransport­

vorrichtung bzw. der Greifvorrichtung entspricht. Anschließend kann es vorteilhaft 

sein, wenn zumindest eine Lage, vorzugsweise einige Lagen, nicht verfestigten 

Partikelmaterials auf die Haltestrukturen in vertikaler Richtung aufgebracht wird, 

um die zu fertigenden Bauteile von den Haltestrukturen getrennt auszubilden. Auf 

diese Weise können die Haltestrukturen beim Abtransport in der Baubox verblei­

ben.
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Entsprechend einer weiteren erfindungsgemäßen Ausprägung erfolgt vor dem Ab­

transport des zumindest einen Bauteils eine Positions- und/oder Lageerkennungs­

erfassung mittels einer Positions- und/oder Lageerkennungsvorrichtung.

Die Erfassung von räumlicher Position und/oder Lage bzw. Orientierung des zu­

mindest einen Bauteils kann vor dem Abtransport bzw. der Aufgreifen des zumin­

dest einen Bauteils dazu genutzt werden, dass die Abtransportvorrichtung exakt, 

schnell und beschädigungsfrei das Bauteil ergreift. Gegebenenfalls werden die er­

fassten Informationen an eine Steuerung und/oder Anzeigemittel weitergeleitet um 

sie für den Bediener und/oder Roboter zugänglich zu machen, wodurch die Si­

cherheit und Qualität erhöht werden können. Die Positions- und/oder Lageerken­

nungsvorrichtung kann vorteilhafterweise derart angeordnet sein, dass sie den In­

nenraum der Baubox erfassen kann. Am einfachsten ist eine solche Positions- 

und/oder Lageerkennungsvorrichtung an der Abtransportvorrichtung angeordnet, 

jedoch ist auch eine ortsfeste Anordnung vorstellbar. Es ist außerdem denkbar, 

dass die Positions- und/oder Lageerkennungsvorrichtung als optische Vermes­

sungseinrichtung ausgebildet ist, wodurch bei bereits freigelegten Bauteilen eine 

schnelle und effiziente Erfassung ermöglicht wird. Es ist jedoch auch denkbar, 

dass die Positions- und/oder Lageerkennungsvorrichtung alternativ oder zusätzlich 

als Röntgen- oder Radarvorrichtung ausgeführt sind, wodurch bereits während 

des Fluidisierens eine exakte Erfassung des zumindest einen Bauteils erfolgen 

kann.

Ferner liegt es im Rahmen der Erfindung, dass mittels Gewichtswiegezelle, oder 

eines zur Ermittlung des Füllgrades der Baubox geeigneten Sensors, der Füllgrad 

der Baubox nach dem Verkippvorgang bestimmt wird.

Die Gewichtswiegezelle bzw. der Sensor kann vorteilhafterweise an der Unterseite 

der Baubox angeordnet sein. Alternativ dazu können die Gewichtswiegezelle bzw. 

Sensor auch als Teil der Abtransporteinrichtung und/oder Manipulatorvorrichtung 

und/oder des Druckmittels ausgebildet sein.

Durch die Verwendung einer Gewichtswiegezelle und/oder eines Sensors, welcher 

den Füllgrad der Baubox bestimmen kann, ist es auf einfache Weise möglich den
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Prozesserfolg des Verkippvorgangs festzustellen. Die Gewichtswiegezelle und/o­

der der Sensor kann mit einer Rechnereinheit verbunden sein, welche wiederum 

mit der Abtransport- und/oder Manipulatorvorrichtung verbunden ist. Die Rech­

nereinheit kann die von der Gewichtswiegezelle und/oder dem Sensor ermittelten 

Daten prüfen und eine Freigabe eines anschließend an den Verkipp- bzw. Mess­

vorgang erfolgenden Prozessschrittes freigeben oder verhindern. Es kann somit 

effizient vermieden werden, dass eventuelle an der Baubox anhaftendes nicht ver­

festigtes Partikelmaterial in der Baubox verbleibt. Dies kann die Prozesssicherheit 

und Qualität erhöhen.

Weiters kann in einer besonderen Ausführungsform die Bereitstellung der zumin­

dest einen Baubox und/oder der zumindest einen Hubplatte mittels Fördersyste­

men durchgeführt werden.

Als Fördersysteme sind beispielweise flurgebundene Fördereinheiten, mit bzw. 

ohne eigenem Antrieb, wie z.B. einzelne autonome Fördershuttles bzw. ein För- 

derband/-kette vorstellbar. Überdies können als Fördersysteme auch Paternoster, 

oder ein Becherwerk, wie auch ein rotierbarer Rundtisch, verwendet werden. Das 

Fördersystem soll gewährleisten, dass beim eventuell erforderlichen Abtransport 

der Baubox bzw. der Hubplatte schnellstmöglich der Fertigungsprozess in einer 

neuen Baubox bzw. mit einer neuen Hubplatte vorgenommen werden kann.

Weitere Merkmale und Zweckmäßigkeiten des erfindungsgemäßen Verfahrens er­

geben sich aus der Beschreibung und den Ausführungsbeispielen, sowie anhand 

der Figuren.

Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden 

Figuren näher erläutert.

Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

Fig. 1 Schnittansicht einer beispielhaften Anordnung einer Baubox mit darin 

angeordneten Bauteilen, sowie die Bauteile umgebendes nicht verfes­

tigtes Partikelmaterial und einer Abtransporteinrichtung;
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Fig. 2 Schnittansicht einer beispielhaften Anordnung einer Baubox mit darin 

angeordnetem Bauteil, sowie das Bauteil umgebendes nicht verfestig­

tes fluidisiertes Partikelmaterial, sowie einer mit dem Bauteil zeitweilig 

kontaktierten beweglichen Abtransporteinrichtung;

Fig. 3 Schnittansicht einer Ausführungsform mit Schwingungsgeber, welcher 

direkt (a) bzw. indirekt (b) das nicht verfestigte Partikelmaterial fluidi­

siert;

Fig. 4 Schnittansicht einer Ausführungsform, wobei das nicht verfestigte Parti­

kelmaterial durch eine Hubplatte in die Baubox abließt;

Fig. 5 Schnittansicht einer Ausführungsform, wobei die Hubplatte über den 

oberen Rand der Baubox angehoben ist (a); bzw. das Bauteil mit Hub­

platte mittels Antransportvorrichtung abtransportiert wird (b);

Fig. 6 Schrägansicht einer Ausführungsform, wobei die Baubox in eine ersten 

Endposition verkippt ist (a) bzw. wobei die Hubplatte mit der Verstellvor­

richtung gekoppelt ist (b);

Fig. 7 Schrägansicht eines Ausführungsbeispiels, wobei die Baubox um eine 

Längskante der Baubox verkippt wird.

Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausfüh­

rungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbe­

zeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthalte­

nen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. 

gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der 

Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die 

unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese Lage­

angaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Entpacken zumindest eines mittels eines 

generativen Fertigungsverfahrens hergestellten Bauteils (2) aus einer Partikelma-
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terial-Schüttung aus nicht verfestigtem Partikelmaterial (3), wobei das nicht verfes­

tigte Partikelmaterial (3) gemeinsam mit dem zumindest einen Bauteil (2) in einer, 

in Vertikalrichtung nach oben geöffneten und durch einen oberen Rand (6), sowie 

nach unten durch eine Bodenplatte (4), sowie seitlich durch eine Umwandung (5) 

begrenzte, Baubox (1) angeordnet ist, basiert darauf dass das nicht verfestigte 

Partikelmaterial (3) fluidisiert wird und das zumindest eine Bauteil (2) mittels einer 

Abtransportvorrichtung (8) von der Baubox (1) abtransportiert wird, wobei das 

nicht verfestigte Partikelmaterial (3) in der Baubox (1) verbleibt.

Wie in Fig. 1 ersichtlich ist zumindest ein Bauteil 2, im gezeigten Beispiel drei Bau­

teile 2, innerhalb einer Baubox 1 mittels eines generativen Fertigungsverfahrens 

hergestellt worden. Wie gut aus der Fig. 1 ersichtlich umfasst die Baubox 1 eine 

Umwandung 5 welche in Vertikalrichtung nach oben durch einen oberen Rand 6 

begrenzt ist, und in deren Innenraum das zumindest eine Bauteil 2, sowie nicht 

verfestigtes Partikelmaterial 3 aufgenommen sind.

Die Baubox 1 kann weitere Komponenten, wie etwa eine Verstellvorrichtung 11, 

eine Hubplatte 12, oder auch Eintrittsöffnungen 7 aufweisen, wie insbesondere in 

den Fig. 2 bis Fig. 7 ersichtlich. Die Eintrittsöffnungen 7 können dabei verschließ­

bar oder auch als Rückschlagventil ausgebildet sein. Außerdem kann die Baubox 

1 zumindest um eine Verkippachse 14 verdrehbar bzw. verkippbar ausgeführt sein 

und mit zumindest einer Anhebevorrichtung 15 koppelbar sein. Ferner ist die An­

ordnung einer nicht weiters dargestellten Positions- und/oder Lageerkennungsvor­

richtung derart vorstellbar, dass die Position und/oder Lage des zumindest einen 

Bauteils 2 erfasst werden kann. Die Positions- und/oder Lageerkennungsvorrich­

tung kann im einfachsten Fall an der Abtransportvorrichtung 8 angeordnet sein.

Ferner kann die Bodenplatte 4 der Baubox 1 relativ zur Umwandung 5 verschieb­

bar ausgebildet sein.

Die in den Fig. 1-5, bzw. Fig. 7 dargestellte Abtransportvorrichtung 8 dient dazu 

das zumindest eine Bauteil 2 in Vertikal- und/oder Horizontalrichtung zu transpor­

tieren. Die Abtransportvorrichtung 8 kann zu diesem Zweck in Vertikalrichtung ver-
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schiebbar bzw. verstellbar, sowie in Horizontalrichtung verdrehbar und/oder ver­

schiebbar und/oder schwenkbar ausgeführt sein. Bevorzugt ist die Abtransportvor­

richtung 8 z.B. als Greifvorrichtung 16 ausgebildet, welche das zumindest eine 

Bauteil 2 zumindest zeitweilig form- und/oder kraftschlüssig kontaktiert und von 

der Baubox 1 abtransportiert. Das Aufnehmen des zumindest einen Bauteils 2 

kann somit von oben, aber auch seitlich bzw. sogar von unten mittels der Abtrans­

portvorrichtung 8 kontaktiert werden.

Wie in Fig. 2 dargestellt, kann das fluidisierte Partikelmaterial 3 eine Kraft 22 auf 

die Bauteiloberfläche 21 ausüben. Das zumindest eine Bauteil 2, kann von der Ab­

transportvorrichtung 8, und/oder einer Manipulatorvorrichtung 15, zumindest teil­

weise innerhalb des fluidisierten nicht verfestigten Partikelmaterials 3 bewegt wer­

den. Hierdurch kann eine Reinigung der Bauteiloberfläche 21 erfolgen. Dieser Be­

wegungsvorgang ist analog auf die Fig. 3 übertragbar.

Das Fluidisieren kann wie in Fig. 2 gezeigt beispielsweise über Einblasen und/o­

der Einpressen eines gasförmigen Fluids 9 durch zumindest einer Eintrittsöffnung 

7 in die Baubox 1 erfolgen. Es ist weiters aus Fig. 2 ersichtlich, dass das Fluid 9 

seitlich aber auch im Wesentlichen von unten in die Baubox 1 derart eingeleitet 

wird, dass es das nicht verfestigte Partikelmaterial 3 nach oben hin zumindest teil­

weise durchströmt.

Eine andere Möglichkeit zur Fluidisierung des nicht verfestigen Partikelmaterials 3 

ist das Einbringen von Schwingungen mittels zumindest eines Schwingungsge­

bers 10, wie in den Fig. 3a, b skizziert. Wie in Fig. 3a dargestellt, werden zwei 

Schwingungsgeber 10, z.B. in Form eines Rüttelstabs, in das Partikelmaterial 3 

nahe dem zumindest einen Bauteil 2 zumindest teilweise eingeführt und durch Ro- 

tations- und/oder Translationsbewegungen und/oder Volumenänderung des 

Schwingungsgebers 10 wird das nicht verfestigte Partikelmaterial 3 in Schwingung 

versetzt und fluidisiert.
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Eine weitere Möglichkeit zur Fluidisierung ist in Fig. 3b gezeigt, worin externe 

Schwingungsgeber 10 mit der Baubox 1 gekoppelt sind. Es ist wie in der Darstel­

lung möglich die Schwingungsgeber 10 mit der Bodenplatte 4 und/oder der Um­

wandung 5 der Baubox 1 zumindest zeitweilig zu verbinden.

Die dargestellten Beispiele zur Fluidisierung nicht verfestigten Partikelmaterials 3 

können einzeln oder auch miteinander kombiniert werden um das zumindest eine 

Bauteil 2 für die Abtransportvorrichtung 8 zugänglich zu machen. Es ist ferner 

möglich, dass die Abtransportvorrichtung 8 in das nicht verfestigte Partikelmaterial 

3 eindringt und das zumindest eine Bauteil 2 kontaktiert, wie insbesondere aus 

Fig. 2 und Fig. 3 ersichtlich.

Ebenso ist es im Rahmen der Erfindung, dass das zumindest eine Bauteil 2 vor 

dem Abtransport mittels der Abtransportvorrichtung 8 um eine Horizontalachse 

zum zumindest 90° gedreht wird. Die in Fig. 1 mit nicht verfestigtem Partikelmate­

rial 3 gefüllten Ausnehmungen 23 am Kopf des Bauteils 2, können auf diese 

Weise einfach ausgekippt werden, wie in Fig. 4 bzw. Fig. 5 ersichtlich. Dies kann 

erfindungsgemäß analog für Hinterschneidungen und Vertiefungen an Bauteilen 2, 

welche durch den Fertigungsprozess mit nicht verfestigtem Partikelmaterial 3 ge­

füllt vorliegen können, übertragen werden.

Die in den Fig. 1 bis Fig. 5 dargestellten Bauteile 2 können nach dem generativen 

Fertigungsverfahrens räumlich angeordnet innerhalb des nicht verfestigten Parti­

kelmaterials vorliegen und durch nicht weiter dargestellte Stütz- und/oder Hal­

testrukturen voneinander bzw. von der Hubplatte 12 bzw. der Bodenplatte 4 beab­

standet ausgebildet sein. Diese Stütz- und/oder Haltestrukturen können beim Ab­

transport durch die Abtransportvorrichtung 8 vom Bauteil 2 getrennt werden und 

verbleiben somit im Wesentlichen in der Baubox 1.

In Fig. 4 ist eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens 

schematisch dargestellt, bei eine in Vertikalrichtung verschiebbare Verstellvorrich­

tung 11, umfassend eine mit der Verstellvorrichtung 11 koppelbare und mit ver­

schließbaren Ablassöffnungen 13 versehene Hubplatte 12, in Vertikalrichtung rela-
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tiv verschoben wird, wobei das nicht verfestigte Partikelmaterial 3 durch die Ab­

lassöffnungen 13 der Hubplatte 12 in die Baubox 1 abfließt und von dieser aufge­

fangen wird. Die dargestellte Verstellvorrichtung 11 ist mittels je zwei Hebelarmen 

an der Längsseite der Umwandung 5 ausgeführt, kann jedoch auch stirn- und/oder 

längsseitig an der Innenseite der Umwandung 5 angeordnet sein.

Die in Fig. 4 schematisch angedeuteten Ablassöffnungen 13 können als ver­

schließbare und sich in Vertikalrichtung durchgehend erstreckende Öffnungen der 

Hubplatte 12 ausgebildet sein. Für zumindest die Dauer des Fertigungsprozesses 

sollten die Ablassöffnungen 13 verschließbar sein können. Um das zumindest eine 

Bauteil 2 während des Entpackvorgangs, respektive den Abtransport desselben, 

für die Abtransportvorrichtung 8 einfacher kontaktierbar zu machen, ist es von Vor­

teil wenn die Ablassöffnungen 13 hierzu geöffnet werden um das fluidisierte nicht 

verfestigte Partikelmaterial 3 in die Baubox 1 abfließen zu lassen. Die Fluidisie­

rung kann dafür in zuvor beschriebener Weise erfolgen. Die in Fig. 4 dargestellte 

Ausführungsform ist besonders vorteilhaft, da in vielen Fällen durch den Ferti­

gungsprozess eine absenk- bzw. anhebbare Hubplatte 12 vorteilhaft sein kann.

In Fig. 5a ist eine weitere erfindungsgemäße Ausführung des Verfahrens darge­

stellt, wobei zur Erleichterung des Abtransports durch die Abtransportvorrichtung 8 

die Hubplatte 12 in Vertikalrichtung zumindest bis zum oberen Rand 6 der Um­

wandung 5 der Baubox 1 verschoben wird und zumindest das zumindest eine 

Bauteil 2 von der Abtransportvorrichtung 8 oberhalb der Baubox 1 aufgenommen 

und abtransportiert wird.

Die in Fig. 4 und Fig. 5a dargestellten Ausführungsformen erlauben, dass die oben 

genannte Positions- und/oder Lagererkennung des zumindest einen Bauteils auf 

sehr einfache Weise optisch durchgeführt werden, wodurch sich neben Kostenein­

sparungen vor allem prozesstechnische Vorteile ergeben.

Alternativ oder in Kombination zu einer optischen Positions- und/oder Lagererken­

nungsvorrichtung kann jedoch auch mittels Röntgen- und/oder Radarstrahlung die 

Positions- und/oder Lagererkennung des zumindest einen Bauteils 2 durchgeführt

21 / 39
N2017/35500-AT-00



21

werden. Dies ermöglicht, dass die in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellten Bauteile 2 be­

reits während des Fluidisierens bzw. vor dem Abtransport exakt erfasst werden 

können und ein sicheres Aufgreifen der Bauteile 2 somit entschieden erleichtert 

werden kann.

Die Fig. 5b stellt eine besondere Ausprägung des Verfahrens dar, in welcher das 

zumindest eine Bauteil 2 nach dem Anheben über den oberen Rand 6 der Baubox 

1 auf der Hubplatte 12 verbleibt und gemeinsam mit der Hubplatte 12 von der Ab­

transportvorrichtung 8 abtransportiert wird. Gleichsam ist eine andere, zweite Hub­

platte 12 angedeutet, welche an Stelle der ersten, abtransportieren Hubplatte 12 

wieder mit der Baubox 1 bzw. der Verstellvorrichtung 11 gekoppelt werden kann.

Wie bereits erwähnt ist es vorteilhaft, wenn die Baubox 1 verdreh und/oder ver­

kippbar ausgeführt ist. Es kann somit nach dem Abtransport des zumindest einen 

Bauteils 2, sowie optional der Hubplatte 12, von der Baubox 1 das gesammelte 

nicht verfestigte Partikelmaterial 3 aus der Baubox 1 in einen Auffangbehälter 18 

gekippt werden. In den Fig. 6 a, b und Fig. 7 b sind einige Ausführungsbeispiele 

des Verkippvorganges dargestellt.

Zur Durchführung des Verkippvorganges wird die Baubox 1 zumindest um einen 

Winkel 17 von zumindest 90° um eine horizontale Verkippachse 14 gekippt. Seit­

lich und/oder unterhalb der Baubox 1 kann ein Auffangbehälter 18 angeordnet 

sein, welcher zur Aufnahme des nicht verfestigten Partikelmaterials 3 aus der Bau­

box 1 dient. Wie in Fig. 6a angedeutet, kann der Verkippvorgang der Baubox 1 

mittels einer Manipulatorvorrichtung 15 in Form eines Druckmittels 19 durchge­

führt werden. In Fig. 6a ist ersichtlich, dass die Hubplatte 12 gemeinsam mit dem 

zumindest einen Bauteil 2 abtransportiert wurde und somit die Baubox 1 vor bzw. 

während des Verkippvorgangs ohne Hubplatte 12 dargestellt ist. Die Ausgangspo­

sition der Baubox 1 ist als strichlierte Linie angedeutet.

Analog dazu ist es möglich, dass die Hubplatte 12 nach dem Abtransport des zu­

mindest einen Bauteils 2 mit der Verstellvorrichtung 11 gekoppelt bleibt. Wie ins­

besondere aus dieser Darstellung sehr gut ersichtlich, kann die Hubplatte 12
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durch die Verstellvorrichtung 11 über den oberen Rand 6 der Baubox 1 angeho­

ben werden. Somit ist ein Abfließen des gesammelten, nicht verfestigten Partikel­

materials 3 in einen Auffangbehälter 18 begünstigt.

In ähnlicher Art und Weise kann aus Fig. 7 ersehen werden, dass die Manipulator­

vorrichtung 15 auch als Koppelmittel 20 ausgeführt sein kann. Es ergeben sich 

analog zur Beschreibung der Fig. 6a und 6b die selben Merkmale hinsichtlich des 

Verkippvorgangs.

Der Fachmann kann aus den Beispielen in Fig. 6a, b und Fig. 7 ersehen und ext­

rapolieren, dass die Verkippachse 14 der Baubox nicht zwingend entlang und/oder 

parallel zu einer Kante der Baubox 1 verlaufen muss, sondern beliebige Raum­

achse sein kann wodurch eine Schräglage der Baubox 1 einstellbar wird. Analog 

dazu können die Vertikal- und/oder Horizontalkräfte zur Verkippung der Baubox 1 

gleichsam von einem Druckmittel 19, Koppelmittel 20 oder einer Kombination dar­

aus eingebracht werden. Das zumindest eine Koppelmittel 20 soll dabei zu an der 

Baubox 1 angeordneten Aufnahmeelementen form- und/oder funktionskomple­

mentär ausgebildet sein. In Fig. 7 ist ein Beispiel dargestellt, worin das Koppelmit­

tel ein Seil oder eine Kette zur zeitweiligen Verbindung über genannte Aufnahme­

elemente an der Baubox umfasst.

Die in den Fig. 1-5, bzw. Fig. 7 dargestellte Abtransportvorrichtung 8 kann im Be­

sonderen auch derart ausgebildet sein um den Verkippvorgang der Baubox 1 als 

Manipulatorvorrichtung 15 durchzuführen. Weiters kann der Verkippvorgang der 

Baubox 1 stoßweise oder ruckartig erfolgen, und/oder mehrmalig. Hierfür ist auch 

eine Koppelung der Baubox 1 mit dem zumindest einen Schwingungsgeber 10 

aus den Fig. 3 a, b möglich.

Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten, wobei an dieser 

Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargestellten Ausfüh­

rungsvarianten derselben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse Kom­

binationen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und 

diese Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch
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gegenständliche Erfindung im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen 

Fachmannes liegt.

Der Schutzbereich ist durch die Ansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die 

Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Einzel­

merkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen 

unterschiedlichen Ausführungsbeispielen können für sich eigenständige erfinderi­

sche Lösungen darstellen. Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zu­

grundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.

Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenständlicher Beschreibung sind so 

zu verstehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfassen, z.B. 

ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend 

von der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind, d.h. sämtli­

che Teilbereiche beginnen mit einer unteren Grenze von 1 oder größer und enden 

bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1, oder 

5,5 bis 10.

Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren 

Verständnis des Aufbaus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert 

und/oder verkleinert dargestellt wurden.
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Bezugszeichenliste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Baubox

Bauteil

Partikelmaterial

Bodenplatte

Umwandung

Rand

Eintrittsöffnungen

Abtransportvorrichtung

Fluid

Schwingungsgeber

Verstellvorrichtung

Hubplatte

Ablassöffnung

Verkippachse

Manipulatorvorrichtung

Greifvorrichtung

Winkel

Auffangbehälter

Druckmittel

Koppelmittel

Bauteiloberfläche

Kraft

Ausnehmung
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Entpacken zumindest eines mittels eines generativen 

Fertigungsverfahrens hergestellten Bauteils (2) aus einer Partikelmaterial-Schüt­

tung aus nicht verfestigtem Partikelmaterial (3),

wobei das nicht verfestigte Partikelmaterial (3) gemeinsam mit dem zumindest ei­

nen Bauteil (2) in einer, in Vertikalrichtung nach oben geöffneten und durch einen 

oberen Rand (6), sowie nach unten durch eine Bodenplatte (4), sowie seitlich 

durch eine Umwandung (5) begrenzte, Baubox (1) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

das nicht verfestigte Partikelmaterial (3) fluidisiert wird und

das zumindest eine Bauteil (2) mittels einer Abtransportvorrichtung (8) von der 

Baubox (1) abtransportiert wird,

wobei das nicht verfestigte Partikelmaterial (3) in der Baubox (1) verbleibt.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Ab­

transport das zumindest eine Bauteil (2) mittels der Abtransportvorrichtung (8) zu­

mindest teilweise innerhalb des nicht verfestigten fluidisierten Partikelmaterials (3) 

zur Reinigung und/oder Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit der Bauteil­

oberfläche (21) bewegt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Ab­

transport das zumindest eine Bauteil (2) zur Reinigung mittels der Abtransportvor­

richtung (8) um eine Horizontachse zumindest um 90° gedreht wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass der Abtransport des zumindest einen Bauteils (2) mittels einer 

als Greifvorrichtung (16) ausgeführten Abtransportvorrichtung (8) erfolgt.
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass das Fluidisieren des nicht verfestigen Partikelmaterials (3) 

durch Einblasen oder Einpressen eines Fluids (9), bevorzugt Luft, erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 5 dadurch gekennzeichnet, dass das Fluid (9) 

an zumindest einer Eintrittsöffnung (7), bevorzugt von unten, in die Baubox (1) ge­

leitet wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, 

dass das Fluidisieren durch Einbringen von Schwingungen mittels zumindest ei­

nes Schwingungsgebers (10) direkt und/oder indirekt in das nicht verfestigte Parti­

kelmaterial (3) erfolgt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass eine in Vertikalrichtung verschiebbare Verstellvorrichtung (11), 

umfassend eine mit der Verstellvorrichtung (11) koppelbare und mit verschließba­

ren Ablassöffnungen (13) versehene Hubplatte (12), in Vertikalrichtung nach oben 

verschoben wird, wobei das nicht verfestigte Partikelmaterial (3) durch die Ablass­

öffnungen (13) der Hubplatte (12) in die Baubox (1) abfließt und von dieser aufge­

fangen wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8 dadurch gekennzeichnet, dass die Hub­

platte (12) in Vertikalrichtung zumindest bis zum oberen Rand (6) der Umwandung 

(5) der Baubox (1) verschoben wird und zumindest das zumindest eine Bauteil (2) 

von der Abtransportvorrichtung (8) oberhalb der Baubox (1) aufgenommen und 

abtransportiert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet, dass das zumin­

dest eine Bauteil (2) nach dem Anheben über den oberen Rand (6) der Baubox (1) 

auf der Hubplatte (12) verbleibt und gemeinsam mit der Hubplatte (12) von der Ab­

transportvorrichtung (8) abtransportiert wird.
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11. Verfahren nach Anspruch 10 dadurch gekennzeichnet, dass nach dem 

Abtransport der Hubplatte (12) und des zumindest einen Bauteils (2) eine andere 

Hubplatte (12) mit der verschiebbaren Verstellvorrichtung (11) gekoppelt wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass im Anschluss an den Abtransport des zumindest einen Bau­

teils (2) ein Verkippvorgang erfolgt, wobei die Baubox (1) um einen Winkel (17) 

von zumindest 90° um eine horizontale Verkippachse (14) gekippt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12 dadurch gekennzeichnet, dass der Ver­

kippvorgang mittels zumindest einer Manipulatorvorrichtung (15) durchgeführt 

wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13 dadurch gekennzeichnet, dass die Ab­

transportvorrichtung (8) als Manipulatorvorrichtung (15) zur Verkippung der Bau­

box (1) verwendet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14 dadurch gekennzeichnet, dass als 

Manipulatorvorrichtung (15) ein Koppelmittel (20) mit der Baubox (1) zumindest 

zeitweilig verbunden wird und durch Bewegung des Koppelmittels (20) die Baubox 

(1) um die Verkippachse (14) gekippt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14 dadurch gekennzeichnet, dass als 

Manipulatorvorrichtung (15) ein Druckmittel (19) mit der Bodenplatte (4) der Bau­

box (1) gekoppelt wird und die Baubox (1) um die Verkippachse (14) gekippt wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 16 dadurch gekennzeich­

net, dass der Verkippvorgang der Baubox (1) zumindest zwei Mal durchgeführt 

wird.
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18. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 17 dadurch gekennzeich­

net, dass der Verkippvorgang stoßweise durchgeführt wird.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 18 dadurch gekennzeich­

net, dass der Schwingungsgeber (10) während des Verkippvorgangs mit der Bau­

box (1) gekoppelt ist und das nicht verfestigte Partikelmaterial (3) durch Aufbrin­

gen von Schwingungen von der Baubox (1) gelöst wird.

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass vor dem Abtransport des zumindest einen Bauteils (2) eine 

Positions- und/oder Lageerfassung des zumindest einen Bauteils (2) mittels einer 

Positions- und/oder Lagererfassungsvorrichtung erfolgt.
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Entpacken zumindest eines mittels eines generativen 

Fertigungsverfahrens hergestellten Bauteils (2) aus einer Partikelmaterial-Schüt­

tung aus nicht verfestigtem Partikelmaterial (3),

wobei das nicht verfestigte Partikelmaterial (3) gemeinsam mit dem zumindest ei­

nen Bauteil (2) in einer, in Vertikalrichtung nach oben geöffneten und durch einen 

oberen Rand (6), sowie nach unten durch eine Bodenplatte (4), sowie seitlich 

durch eine Umwandung (5) begrenzte, Baubox (1) angeordnet ist, wobei das nicht 

verfestigte Partikelmaterial (3) fluidisiert wird und

das zumindest eine Bauteil (2) mittels einer Abtransportvorrichtung (8) von der 

Baubox (1) abtransportiert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass das gesamte nicht verfestigte Partikelmaterial (3) in 

der Baubox (1) verbleibt.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Ab­

transport das zumindest eine Bauteil (2) mittels der Abtransportvorrichtung (8) zu­

mindest teilweise innerhalb des nicht verfestigten fluidisierten Partikelmaterials (3) 
zur Reinigung und/oder Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit der Bauteil­

oberfläche (21) bewegt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Ab­

transport das zumindest eine Bauteil (2) zur Reinigung mittels der Abtransportvor­

richtung (8) um eine Horizontachse zumindest um 90° gedreht wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass der Abtransport des zumindest einen Bauteils (2) mittels einer 
als Greifvorrichtung (16) ausgeführten Abtransportvorrichtung (8) erfolgt.
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass das Fluidisieren des nicht verfestigen Partikelmaterials (3) 

durch Einblasen oder Einpressen eines Fluids (9), bevorzugt Luft, erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 5 dadurch gekennzeichnet, dass das Fluid (9) 
an zumindest einer Eintrittsöffnung (7), bevorzugt von unten, in die Baubox (1) ge­

leitet wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, 

dass das Fluidisieren durch Einbringen von Schwingungen mittels zumindest ei­

nes Schwingungsgebers (10) direkt und/oder indirekt in das nicht verfestigte Parti­

kelmaterial (3) erfolgt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass eine in Vertikalrichtung verschiebbare Verstellvorrichtung (11), 

umfassend eine mit der Verstellvorrichtung (11) koppelbare und mit verschließba­
ren Ablassöffnungen (13) versehene Hubplatte (12), in Vertikalrichtung nach oben 

verschoben wird, wobei das nicht verfestigte Partikelmaterial (3) durch die Ablass­

öffnungen (13) der Hubplatte (12) in die Baubox (1) abfließt und von dieser aufge­
fangen wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8 dadurch gekennzeichnet, dass die Hub­

platte (12) in Vertikalrichtung zumindest bis zum oberen Rand (6) der Umwandung 

(5) der Baubox (1) verschoben wird und zumindest das zumindest eine Bauteil (2) 
von der Abtransportvorrichtung (8) oberhalb der Baubox (1) aufgenommen und 

abtransportiert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet, dass das zumin­

dest eine Bauteil (2) nach dem Anheben überden oberen Rand (6) der Baubox (1) 

auf der Hubplatte (12) verbleibt und gemeinsam mit der Hubplatte (12) von der Ab­

transportvorrichtung (8) abtransportiert wird.

[ zuletzt vorgelegte Ansprüche!
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11. Verfahren nach Anspruch 10 dadurch gekennzeichnet, dass nach dem 

Abtransport der Hubplatte (12) und des zumindest einen Bauteils (2) eine andere 

Hubplatte (12) mit der verschiebbaren Verstellvorrichtung (11) gekoppelt wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass im Anschluss an den Abtransport des zumindest einen Bau­

teils (2) ein Verkippvorgang erfolgt, wobei die Baubox (1) um einen Winkel (17) 

von zumindest 90° um eine horizontale Verkippachse (14) gekippt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12 dadurch gekennzeichnet, dass der Ver­

kippvorgang mittels zumindest einer Manipulatorvorrichtung (15) durchgeführt 

wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13 dadurch gekennzeichnet, dass die Ab­

transportvorrichtung (8) als Manipulatorvorrichtung (15) zur Verkippung der Bau­

box (1) verwendet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14 dadurch gekennzeichnet, dass als 

Manipulatorvorrichtung (15) ein Koppelmittel (20) mit der Baubox (1) zumindest 

zeitweilig verbunden wird und durch Bewegung des Koppelmittels (20) die Baubox 

(1) um die Verkippachse (14) gekippt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14 dadurch gekennzeichnet, dass als 

Manipulatorvorrichtung (15) ein Druckmittel (19) mit der Bodenplatte (4) der Bau­

box (1) gekoppelt wird und die Baubox (1) um die Verkippachse (14) gekippt wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 16 dadurch gekennzeich­

net, dass der Verkippvorgang der Baubox (1) zumindest zwei Mal durchgeführt 

wird.
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18. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 17 dadurch gekennzeich­

net, dass der Verkippvorgang stoßweise durchgeführt wird.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 18 dadurch gekennzeich­

net, dass der Schwingungsgeber (10) während des Verkippvorgangs mit der Bau­

box (1) gekoppelt ist und das nicht verfestigte Partikelmaterial (3) durch Aufbrin­
gen von Schwingungen von der Baubox (1) gelöst wird.

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass vor dem Abtransport des zumindest einen Bauteils (2) eine 

Positions- und/oder Lageerfassung des zumindest einen Bauteils (2) mittels einer 
Positions- und/oder Lageerfassungsvorrichtung erfolgt.

[ ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE ]
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